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Kreisstraße NM 43; 
Beschlussfassung über den Abschluss einer 
Nachtragsvereinbarung mit der Stadt Velburg 
über den Bau eines Radweges entlang der 
Kreisstraße NM 43 „Am Sperlasberg“ 



W
irtschafts-, Landw

irtschafts-und U
m

w
eltausschuss

TOP A 9

I. Beschlussvorlage

Die Stadt Velburg und der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. kommen 
überein, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Sicherheit der 
Radfahrer entlang der Kreisstraße NM 43 „Am Sperlasberg“ einen 
straßenbegleitenden Radweg zu errichten.

Träger der Maßnahme ist die Stadt Velburg. Er ist somit auch für die 
Finanzierung des Bauvorhabens zuständig. Das Ing. Büro IWG GmbH, 
92355 Velburg, wurde mit der Planung beauftragt und übernimmt die 
örtliche Bauleitung für die Maßnahme.

Da der für die ursprüngliche Planung vorgesehene Grunderwerb nicht 
durchgeführt werden konnte, wurde von der Stadt Velburg eine 
geänderte Planung vorgelegt. Der Radweg wird näher an die 
Kreisstraße herangerückt. Es ist dadurch eine ca. 25 m lange 
Winkelstützmauer und eine Verrohrung des Straßengrabens auf ca. 50 
m notwendig. Von Seiten der Regierung der Oberpfalz bestehen keine 
Einwände gegen die Planänderungen. 
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Die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund 
der geschilderten Änderungen von 270.000,00 € auf 365.000,00 €.

Der Landkreis beteiligt sich an den künftigen Unterhaltskosten für den 
Radweg mit einem einmaligen Betrag in Höhe von 50 v.H. der nach 
Abzug der staatlichen Zuwendung verbleibenden ungedeckten und 
zuwendungsfähigen Kosten. Dieser errechnet sich auf der Grundlage 
der baufachlichen Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz vom 
14.01.2019 und gemäß Beschlussfassung des Kreisausschusses vom 
14.03.2013 über die grundsätzliche Regelung der Förderpraxis für 
finanzielle Vorausleistungen für den künftigen Unterhalt von Radwegen 
wie folgt:
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a) Gesamtkosten der Maßnahme:
365.000,00 €

b) davon sind zuwendungsfähig nach der Landkreisregelung:
353.100,00 €

c) voraussichtliche Zuwendung des Freistaates Bayern nach 
Art. 13 c FAG:

170.000,00 €

d) verbleibende ungedeckte zuwendungsfähige Kosten:
183.100,00 €

e) vorläufige finanzielle Vorausleistung des Landkreises 
Neumarkt i.d.OPf.

91.550,00 €

f) davon bereits am 04.10.2018 beschlossen
66.500,00 €

g) Mehrkosten Zuwendung Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
25.050,00 €
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